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Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  15.04.2021 öffentlich 
TOP 3. DSNR.: SV 6/2021 
 
Anmietung und Umbau von Räumlichkeiten der Mittelschule Weißen-
horn - Übergangslösung zur Kinderbetreuung der Stadt Weißenhorn 
 

 
Anlage/n:       

 
Sachbericht: 
 
Im März fand wie jedes Jahr bei der Stadtverwaltung Weißenhorn das Treffen mit 
den Leitungen der Kindertagesstätten statt.  
 
Für das kommende Betreuungsjahr (2021/2022) fehlen der Stadt Weißenhorn zum 
aktuellen Stand 29 Kindergartenplätze und 35 Krippenplätze. Hierbei handelt es 
sich um drei Krippengruppen und um etwas mehr als eine Kindergartengruppe.  
 
Auf Grund dessen hat die Stadtverwaltung Weißenhorn bereits unterschiedliche 
Dinge unternommen, sodass eine Lösung des Betreuungsproblems gefunden wer-
den kann. 
 
Das Betreuungsproblem könnte ab September 2021 unter anderem mit einer 
Übergangslösung an der Mittelschule Weißenhorn gelöst werden. Hierzu sind un-
terschiedliche räumliche Varianten möglich, die gemeinsam mit der Schulleitung 
bereits vor Ort angesehen wurden.  
 
Mit dem Landratsamt wurde diesbezüglich ebenfalls Kontakt aufgenommen. Eine 
zeitnahe Begehung wird mit dem Landratsamt Neu-Ulm erfolgen. Die Varianten 
liegen dem Landratsamt Neu-Ulm in Papierform bereits vor.  
 
Die Stadt Weißenhorn würde die Räumlichkeiten der Mittelschule Weißenhorn zur 
Übergangslösung anmieten und entsprechend umbauen. Eine entsprechende Re-
gelung muss hierfür ausgearbeitet werden.  
 
Die Verwaltung schlägt hierzu vor, dem Schulverbandsvorsitzenden zu ermächti-
gen die Regelung mit der Stadt Weißenhorn abzuschließen und die notwendigen 
Umbaumaßnahmen durchführen zu lassen, sodass die Kinder zeitlich befristet un-
tergebracht werden können. 
 
Ein entsprechender Beschluss wurde von Seiten des Stadtrates der Stadt Weißen-
horn in der Sitzung vom 01.04.2021 getroffen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Schulverbandsvorsitzende wird ermächtigt, die Regelung für die Übergangs-
lösung an der Mittelschule auszuarbeiten und abzuschließen sowie die notwendi- 
 
 



gen Umbaumaßnahmen durchführen zu lassen, sodass die Kinder zeitlich befristet 
untergebracht werden können.“ 
 
 
 
   
   
   
Melanie Müller  Mathias Stölzle  
Leiterin Fachbereich 1  Stellvertretender Schul-

verbandsvorsitzender 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


